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V 

DER UNERLAUBTE HANDEL MIT KLEINWAFFEN UND LEICHTEN 

WAFFEN UNTER ALLEN ASPEKTEN 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 B vom 12. De-
zember 1995, 52/38 J vom 9. Dezember 1997, 53/77 E und 
53/77 T vom 4. Dezember 1998, 54/54 R vom 1. Dezember 
1999, 54/54 V vom 15. Dezember 1999 und 55/33 Q vom 
20. November 2000, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 55/415 vom 
20. November 2000, die Konferenz der Vereinten Nationen 
über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen unter allen Aspekten vom 9. bis 20. Juli 2001 in New 
York abzuhalten, 

 mit Genugtuung darüber, dass das Aktionsprogramm zur 
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten 
auf der vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York abgehaltenen 
Konferenz im Konsens verabschiedet wurde112, 

 1. beschließt, spätestens 2006 eine Konferenz zur Über-
prüfung der Fortschritte bei der Durchführung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten einzuberufen, deren Termin und Veranstaltungsort 
von der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Ta-
gung zu beschließen sind; 

 2. beschließt außerdem, ab 2003 alle zwei Jahre eine Ta-
gung der Staaten zur Prüfung der nationalen, regionalen und 
globalen Durchführung des Aktionsprogramms einzuberufen; 

 3. fordert alle Staaten auf, das Aktionsprogramm durch-
zuführen; 

 4. ermutigt die Vereinten Nationen und die anderen zu-
ständigen internationalen und regionalen Organisationen, In-
itiativen zu ergreifen, um die Durchführung des Aktionspro-
gramms zu fördern; 

 5. ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen und die 
Zivilgesellschaft, sich in geeigneter Form in allen Bereichen 
der internationalen, regionalen, subregionalen und nationalen 
Anstrengungen zur Durchführung des Aktionsprogramms zu 
engagieren; 

 6. ermutigt alle Staaten, regionale und subregionale In-
itiativen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten zu fördern und zu verstärken; 

 7. ermutigt die Staaten auch weiterhin, geeignete einzel-
staatliche Maßnahmen zu ergreifen, um die überschüssigen, be-
schlagnahmten oder eingesammelten Kleinwaffen und leichten 
Waffen zu vernichten, vorbehaltlich etwaiger rechtlicher Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung von 
Strafverfahren, sofern nicht eine andere Form der Beseitigung 
oder Nutzung offiziell genehmigt wurde und vorausgesetzt, 
dass solche Waffen ordnungsgemäß gekennzeichnet und regi-
striert wurden, und dem Generalsekretär auf freiwilliger Basis 

Informationen über die vernichteten Typen und Mengen sowie 
über die Methoden zu ihrer Vernichtung oder Beseitigung zu 
übermitteln;  

 8. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass dem 
Sekretariat Mittel und Fachwissen zur Förderung der Durch-
führung des Aktionsprogramms zur Verfügung gestellt werden; 

 9. ermutigt zu allen Initiativen, die darauf gerichtet sind, 
Mittel und Fachwissen zur Förderung der Durchführung des 
Aktionsprogramms zu mobilisieren und den Staaten Hilfe bei 
ihrer Durchführung des Aktionsprogramms zu gewähren; 

 10. ersucht den Generalsekretär, ab der sechsundfünfzig-
sten Tagung der Generalversammlung im Rahmen der vorhan-
denen Mittel und mit jeglicher weiteren Unterstützung seitens 
der Staaten, die dazu in der Lage sind, sowie mit Unterstützung 
von Regierungssachverständigen, die von ihm auf der Grundla-
ge einer ausgewogenen geografischen Vertretung ernannt wer-
den, und bei gleichzeitiger Einholung der Auffassungen der 
Staaten eine Studie der Vereinten Nationen durchzuführen, um 
zu prüfen, ob eine internationale Übereinkunft ausgearbeitet 
werden kann, die die Staaten befähigt, unerlaubte Kleinwaffen 
und leichte Waffen rasch und zuverlässig zu identifizieren und 
zurückzuverfolgen, und der Generalversammlung auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung diese Studie vorzulegen; 

 11. beschließt, auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
weitere Schritte zur Verstärkung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des 
unerlaubten Zwischenhandels mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen zu erwägen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel über die Sekretariats-Hauptabteilung Abrüstungs-
fragen die von den Staaten auf freiwilliger Basis bereitgestell-
ten Daten und Informationen über ihre Durchführung des Ak-
tionsprogramms, einschließlich einzelstaatlicher Berichte, zu-
sammenzustellen und zu verbreiten; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 14. beschließt, den Punkt "Der unerlaubte Handel mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

RESOLUTIONEN 56/25 A bis F 

56/25. Überprüfung und Durchführung des Abschließen-
den Dokuments der zwölften Sondertagung der 
Generalversammlung 

Resolution A 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)141. 
 
141 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea, Burundi, Demokratische Repu-
blik Kongo, Gabun, Kamerun, Kongo, Sambia, São Tomé und Príncipe, 
Tschad und Zentralafrikanische Republik. 
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A 

REGIONALE VERTRAUENSBILDENDE MASSNAHMEN: AKTIVITÄ-
TEN DES STÄNDIGEN BERATENDEN AUSSCHUSSES DER VER-
EINTEN NATIONEN FÜR SICHERHEITSFRAGEN IN ZENTRAL-
AFRIKA 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen 
und ihrer Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/78 H und 43/85 
vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 1989, 
45/58 M vom 4. Dezember 1990, 46/37 B vom 6. Dezember 
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992, 48/76 A vom 16. De-
zember 1993, 49/76 C vom 15. Dezember 1994, 50/71 B vom 
12. Dezember 1995, 51/46 C vom 10. Dezember 1996, 52/39 B 
vom 9. Dezember 1997, 53/78 A vom 4. Dezember 1998, 
54/55 A vom 1. Dezember 1999 und 55/34 B vom 20. No-
vember 2000, 

 in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen Staa-
ten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale 
der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig und 
wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität, zum Weltfrieden 
und zur internationalen Sicherheit beitragen können, 

 davon überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbesonde-
re auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den Schutz 
der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der Völker 
der Entwicklungsländer, verwendet werden können, 

 unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sondertagung, der 
ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Leitlini-
en für die allgemeine und vollständige Abrüstung, 

 davon überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Klima 
des Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Vertrauens 
innerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirklicht werden 
kann, 

 eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat, 
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die 
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in dieser 
Subregion zu fördern, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über Zu-
sammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafrika142, die 
Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften Demokra-
tie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften Entwick-
lung in Zentralafrika143 und die Erklärung von Jaunde über 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Zentralafrika144, 
 
142 A/50/474, Anhang I. 
143 A/53/258-S/1998/763, Anlage II, Anhang I. 
144 A/53/868-S/1999/303, Anlage II. 

 eingedenk der Resolutionen 1196 (1998) und 1197 (1998), 
die der Sicherheitsrat nach seiner Behandlung des Berichts des 
Generalsekretärs über Konfliktursachen und die Förderung 
dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in 
Afrika145 am 16. beziehungsweise 18. September 1998 verab-
schiedet hat, 

 betonend, dass die Konfliktverhütungs- und Friedenssiche-
rungskapazität Afrikas gestärkt werden muss, 

 unter Hinweis auf den auf der vierten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses gefassten Beschluss zu 
Gunsten der Einrichtung eines subregionalen Zentrums für 
Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaunde un-
ter der Schirmherrschaft der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über regionale vertrauensbildende Maßnahmen, der sich mit 
den Aktivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses der 
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika seit 
der Verabschiedung der Resolution 55/34 B der Generalver-
sammlung befasst146; 

 2. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen um 
die Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen auf regio-
naler und subregionaler Ebene, mit dem Ziel, Spannungen und 
Konflikte in Zentralafrika abzubauen und den Frieden, die Sta-
bilität und die nachhaltige Entwicklung in der Subregion zu 
fördern; 

 3. bekräftigt außerdem ihre Unterstützung für das Ar-
beitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das auf 
der vom 27. bis 31. Juli 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisa-
tionstagung des Ausschusses verabschiedet worden ist; 

 4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die die Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden Aus-
schusses bei der Durchführung des Aktivitätenprogramms für 
den Zeitraum 2000-2001 erzielt haben, insbesondere durch 

 a)  die Abhaltung der Subregionalen Konferenz über die 
Frage der Flüchtlinge und Vertriebenen in Zentralafrika vom 
14. bis 16. August 2000 in Bujumbura; 

 b) die Abhaltung der vierzehnten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses am 17. und 18. August 2000 
in Bujumbura; 

 c) die Abhaltung der fünfzehnten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses vom 16. bis 20. April 2001 
in Bujumbura; 

 d) die Abhaltung der Sachverständigentagung über die 
das subregionale Zentrum für Menschenrechte und Demokratie 
in Zentralafrika regelnden Dokumente vom 2. bis 5. Juli 2001 
in Libreville;  

 e) die Abhaltung der sechzehnten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses vom 13. bis 17. August 
2001 in Kinshasa; 
 
145 A/52/871-S/1998/318. 
146 A/56/285. 
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 5. betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses die unerlässliche Unterstüt-
zung zu gewähren, die sie benötigen, um das von ihnen auf ih-
ren Ministertagungen verabschiedete Aktivitätenprogramm voll 
durchzuführen; 

 6. begrüßt es, dass die am 25. Februar 1999 in Jaunde 
abgehaltene Konferenz der Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrika-
nischen Staaten einen Mechanismus zur Förderung, Wahrung 
und Konsolidierung des Friedens und der Sicherheit in Zentral-
afrika geschaffen hat, der die Bezeichnung "Rat für Frieden 
und Sicherheit in Zentralafrika" führen wird, und ersucht den 
Generalsekretär, seine volle Unterstützung zu gewähren, damit 
dieser wichtige Mechanismus seine Wirksamkeit effektiv ent-
falten kann; 

 7. betont die Notwendigkeit, den Frühwarnmechanismus 
in Zentralafrika funktionsfähig zu machen, damit er einerseits 
als ein Instrument zur Analyse und Überwachung der politi-
schen Situation in den Mitgliedstaaten des Ständigen beraten-
den Ausschusses dienen wird, mit dem Ziel, den Ausbruch 
künftiger bewaffneter Konflikte zu verhindern, und andererseits 
als ein Fachorgan, mit dessen Hilfe die Mitgliedstaaten das Ar-
beitsprogramm des Ausschusses durchführen werden, das auf 
seiner 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisationstagung ver-
abschiedet wurde, und ersucht den Generalsekretär, ihm die 
Unterstützung zu gewähren, die er benötigt, damit er seine Tä-
tigkeit ordnungsgemäß durchführen kann; 

 8. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Resolu-
tion 1197 (1998) des Sicherheitsrats den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses die notwendige Unterstüt-
zung dabei zu gewähren, den Rat für Frieden und Sicherheit in 
Zentralafrika und den Frühwarnmechanismus einsatzfähig zu 
machen und ihren reibungslosen Betrieb zu gewährleisten; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Schaffung 
eines Netzes von Parlamentariern zu unterstützen, mit dem Ziel 
der Einrichtung eines subregionalen Parlaments in Zentralafri-
ka; 

 10. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, den Ländern Zentral-
afrikas auch weiterhin vermehrte Hilfe zu gewähren, damit sie 
die Probleme der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihrem Ho-
heitsgebiet bewältigen können; 

 11. begrüßt mit Genugtuung den auf der vierzehnten Mi-
nistertagung gefassten Beschluss, eine subregionale Konferenz 
über den Schutz von Frauen und Kindern in bewaffneten Kon-
flikten zu veranstalten, und ersucht den Generalsekretär, jede 
notwendige Unterstützung für die Abhaltung der Konferenz zu 
gewähren; 

 12. dankt dem Generalsekretär für die Schaffung des 
Treuhandfonds für den Ständigen beratenden Ausschuss der 
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika; 

 13. appelliert an die Mitgliedstaaten sowie an die staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzliche freiwilli-
ge Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, damit das Ar-
beitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses durch-
geführt werden kann; 

 14. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses auch weiterhin Unterstüt-
zung zu gewähren, damit sie ihre Bemühungen fortsetzen kön-
nen; 

 15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 16. beschließt, den Punkt "Regionale vertrauensbildende 
Maßnahmen: Tätigkeit des Ständigen beratenden Ausschusses 
der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen.  

Resolution B 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 104 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 11 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21) 147: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, 
Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivien, Bo-
tsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, 
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), 
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Sau-
di-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, 
Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ju-
goslawien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Un-
garn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Zypern. 
 Enthaltung: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, China, Georgien, Japan, 
Kasachstan, Republik Korea, Russische Föderation, Turkmenistan, Ukraine. 

 
147 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Bangladesch, Bhutan, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Costa Rica, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Dominikanische Republik, El Salvador, Fidschi, Guyana, Haiti, Honduras, 
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kambodscha, 
Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Na-
mibia, Nauru, Nepal, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe, Sudan, Swasiland 
und Vietnam. 
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B 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DAS VERBOT DES EINSATZES 

VON KERNWAFFEN 

 Die Generalversammlung, 

 davon überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die 
größte Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt, 

  eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs 
vom 8. Juli 1996 betreffend die Rechtmäßigkeit der Drohung 
mit oder des Einsatzes von Kernwaffen148, 

 davon überzeugt, dass ein multilaterales, universales und 
bindendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder 
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Beseitigung 
der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines geeigneten 
Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur endgültigen 
Beseitigung der Kernwaffen führen und so den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit stärken würden, 

 sich dessen bewusst, dass einige Maßnahmen der Russi-
schen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika zur 
Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände sowie zur Verbesserung 
des internationalen Klimas zu dem Ziel der vollständigen Be-
seitigung der Kernwaffen beitragen können, 

 unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalversammlung149 
heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilhaben, 
in den internationalen Beziehungen zwischen den Staaten Be-
dingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des friedlichen 
Verhaltens der Staaten in internationalen Angelegenheiten ver-
einbart werden könnte und die den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen würden, 

 bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine Ver-
letzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Resolutionen 
1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B vom 14. De-
zember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979, 35/152 D vom 
12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. Dezember 1981 erklärt 
hat, 

 entschlossen, ein internationales Übereinkommen über das 
Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung und des 
Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer letztlichen Ver-
nichtung herbeizuführen, 

 betonend, dass ein internationales Übereinkommen über das 
Verbot des Einsatzes von Kernwaffen ein bedeutsamer Schritt 
im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen Beseiti-
gung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten Frist wäre, 

 mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz 
auf ihrer Tagung 2001 nicht in der Lage war, die in der Resolu-
 
148 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226. 
149 Resolution S-10/2. 

tion 55/34 G der Generalversammlung vom 20. November 
2000 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen, 

 1. wiederholt ihr Ersuchen an die Abrüstungskonferenz, 
Verhandlungen aufzunehmen, um Einigung über ein internatio-
nales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der 
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Umstän-
den zu erzielen; 

 2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht 
zu erstatten. 

Resolution C 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)150. 

C 

REGIONALZENTREN DER VEREINTEN NATIONEN 

FÜR FRIEDEN UND ABRÜSTUNG 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/34 F vom 20. No-
vember 2000 betreffend die Aufrechterhaltung und Neubele-
bung der drei Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung, 

 sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Afrika151, das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik152 
und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, 
Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in der Kari-
bik153, 

 in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im 
Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Abrüstungsinformations-
programm der Vereinten Nationen einzurichten, dessen Aufga-
be darin besteht, über die Ziele der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu informie-
ren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit Verständnis 
und Unterstützung zu wecken154, 

 eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezember 
1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom 30. No-
vember 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989 über die 
Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und 
Togo, 

 in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen 
Veränderungen neue Chancen eröffnet und vor neue Herausfor-
 
150 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 
151 A/56/137. 
152 A/56/266. 
153 A/56/154. 
154 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziffern 110 und 111. 
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derungen gestellt haben, was die Weiterverfolgung der Abrü-
stung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass die Re-
gionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich zum Ver-
ständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den Staaten jeder 
einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens, der Abrüstung 
und der Entwicklung beitragen können, 

 feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der nicht-
gebundenen Länder in Ziffer 146 des Schlussdokuments ihrer 
vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafrika) 
abgehaltenen zwölften Konferenz den Beschluss begrüßt ha-
ben, den die Generalversammlung im Hinblick auf die Auf-
rechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren für 
Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und Togo verabschiedet 
hat155, 

 1. erklärt erneut, wie wichtig die Aktivitäten der Verein-
ten Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabilität 
und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch die 
Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren 
für Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert werden könn-
ten; 

 2. erklärt erneut, dass es zur Herbeiführung positiver 
Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzentren Infor-
mations- und Bildungsprogramme zur Förderung des regiona-
len Friedens und der regionalen Sicherheit durchführen, deren 
Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegenüber Frieden, 
Sicherheit und Abrüstung zu verändern und so die Verwirkli-
chung der Grundsätze und Ziele der Vereinten Nationen zu un-
terstützen; 

 3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region und 
an die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, sowie an die 
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
und Stiftungen, freiwillige Beiträge an die Regionalzentren in 
ihrer jeweiligen Region zu entrichten, damit die Aktivitäten-
programme dieser Zentren und ihre Durchführung verstärkt 
werden; 

 4. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren im 
Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstüt-
zung bei der Durchführung ihrer Aktivitätenprogramme zu ge-
währen; 

 5. beschließt, den Punkt "Regionalzentren der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution D 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)156. 

 
155 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
156 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind). 

D 

REGIONALZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN 

UND ABRÜSTUNG IN AFRIKA 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben der 
Generalversammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen 
Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der 
Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbegrenzung, zu 
befassen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J 
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F vom 
6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 über 
regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender Maß-
nahmen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom 
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994, 
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember 
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999 und 55/34 D 
vom 20. November 2000, 

 im Bewusstsein der breiten Unterstützung für die Neubele-
bung des Regionalzentrums und der wichtigen Rolle, die das 
Zentrum im gegenwärtigen Kontext dabei spielen kann, ver-
trauensbildende und Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen auf re-
gionaler Ebene zu fördern und so zum Fortschritt auf dem Ge-
biet der nachhaltigen Entwicklung beizutragen, 

 unter Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs 
über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens 
und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika145, 

 eingedenk der Anstrengungen, die im Rahmen der Neubele-
bung der Tätigkeiten des Regionalzentrums unternommen wor-
den sind, um die für seine Betriebskosten erforderlichen Mittel 
zu beschaffen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass es notwendig ist, zwi-
schen dem Regionalzentrum und dem Mechanismus der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, Be-
wältigung und Beilegung von Konflikten eine enge Zusammen-
arbeit herzustellen, im Einklang mit dem entsprechenden Be-
schluss, der von der Versammlung der Staats- und Regie-
rungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf ihrer 
vom 12. bis 14. Juli 1999 in Algier abgehaltenen fünfunddrei-
ßigsten ordentlichen Tagung gefasst wurde157, 

 
157 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Dec. 138 (XXXV). 
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 mit Genugtuung über die Verabschiedung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten158 durch die vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York 
abgehaltene Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten sowie betonend, dass alle Staaten das Aktions-
programm auf geeignete Weise durchführen müssen,  

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs151 und würdigt die Aktivitäten, die das Regionalzentrum 
der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika 
insbesondere zur Unterstützung der Anstrengungen der afrika-
nischen Staaten auf dem Gebiet des Friedens und der Sicherheit 
weiterhin durchführt; 

 2. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die 
Neubelebung des Regionalzentrums und betont, dass es not-
wendig ist, ihm die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stel-
len, die es benötigt, um seine Aktivitäten zu verstärken und 
seine Programme durchzuführen; 

 3. appelliert erneut an alle Staaten sowie an die interna-
tionalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und an 
die Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die Pro-
gramme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt werden 
und ihre Durchführung erleichtert wird; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum 
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren, 
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Herstel-
lung einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Regionalzen-
trum und der Organisation der afrikanischen Einheit, insbeson-
dere auf dem Gebiet des Friedens, der Sicherheit und der Ent-
wicklung, zu erleichtern und den Direktor des Regionalzen-
trums auch künftig bei seinen Anstrengungen zur Stabilisierung 
der Finanzlage des Zentrums und zur Neubelebung seiner Ak-
tivitäten zu unterstützen; 

 6. ruft insbesondere das Regionalzentrum auf, in Zu-
sammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit, 
regionalen und subregionalen Organisationen sowie den afrika-
nischen Staaten Maßnahmen zu ergreifen, um die konsequente 
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämp-
fung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen 
und leichten Waffen unter allen Aspekten158 zu fördern;  

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika" in die vorläufi-
 
158 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, New 
York, 9.-20. Juli 2001 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.192/15 vom 20. Juli 2001), Ziffer 24. 

ge Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

Resolution E 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)159. 

E 

REGIONALZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN, 
ABRÜSTUNG UND ENTWICKLUNG IN LATEINAMERIKA UND IN 

DER KARIBIK 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 
3. Dezember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 
43/76 H vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der 
Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in 
Lateinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/37 F vom 
9. Dezember 1991, 48/76 E vom 16. Dezember 1993, 49/76 D 
vom 15. Dezember 1994, 50/71 C vom 12. Dezember 1995, 
52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 F vom 4. Dezember 
1998, 54/55 F vom 1. Dezember 1999 und 55/34 E vom 
20. November 2000, 

 unter Hervorhebung der Neubelebung des Regionalzen-
trums, der diesbezüglichen Anstrengungen der Regierung Perus 
und der Ernennung des Direktors des Zentrums durch den Ge-
neralsekretär, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs153, der 
zu dem Schluss kommt, dass das Regionalzentrum Projekte 
eingeleitet hat, die darauf abzielen, das Verständnis des Zu-
sammenhangs zwischen Sicherheit und Entwicklung zu vertie-
fen, dass es die Rolle der Vereinten Nationen als regionaler Ka-
talysator für Friedens- und Abrüstungsaktivitäten verstärkt und 
als politisch neutrale Plattform für die Erörterung von Si-
cherheits- und Entwicklungsfragen gedient hat, 

 unter Hinweis auf die zwischen dem Regionalzentrum und 
der Interamerikanischen Kommission zur Bekämpfung des 
Drogenmissbrauchs getroffene Vereinbarung160, im Rahmen ih-
rer jeweiligen Mandate ihre Zusammenarbeit in Bezug auf ihr 
gemeinsames Interesse an der Verringerung des Handels mit 
Schusswaffen und damit zusammenhängender Aktivitäten zwi-
schen den Staaten zu verstärken sowie die Kapazitäten dieser 
Länder zur Auseinandersetzung mit diesen Problemen zu stei-
gern,  

 
159 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Haiti (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen Gruppe sind). 
160 Vereinbarung vom 26. Januar 2001 zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der amerikanischen Staaten über Zusammenarbeit in 
Bezug auf Maßnahmen zur Verringerung des unerlaubten Handels mit 
Schusswaffen, den dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition 
und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten. 
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 sowie feststellend, dass Sicherheits- und Abrüstungsfragen 
in Lateinamerika und in der Karibik, der ersten bewohnten 
Weltregion, die zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde, schon 
immer als bedeutendes Thema angesehen wurden, 

 eingedenk der wichtigen Rolle, die das Regionalzentrum bei 
der Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen, der Rü-
stungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der Ent-
wicklung auf regionaler Ebene spielen kann, 

 sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der 
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden, Ab-
rüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht, zwi-
schen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit herbei-
zuführen, 

 in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regional-
zentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung aus-
reichende finanzielle Mittel für die Planung und Durchführung 
ihrer Aktivitätenprogramme zur Verfügung zu stellen, 

 1. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung für 
die Rolle, die das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in 
der Karibik bei der Förderung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des Friedens, der 
Stabilität, der Sicherheit und der Entwicklung zwischen seinen 
Mitgliedstaaten spielt; 

 2. verleiht ihrer Genugtuung Ausdruck über das breite 
Spektrum der Aktivitäten, die das Regionalzentrum im letzten 
Jahr durchgeführt hat, und beglückwünscht es dazu; 

 3. ermutigt das Regionalzentrum, den Staaten der Region 
in Bezug auf alle Abrüstungsfragen, einschließlich der wirksa-
men Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten158 auch 
künftig behilflich zu sein, und begrüßt in diesem Zusammen-
hang die Abhaltung eines Regionalseminars vom 19. bis 
21. November 2001 in Santiago; 

 4. dankt für die politische Unterstützung und die finanzi-
ellen Beiträge, die das Regionalzentrum erhielt und die für sei-
nen Fortbestand unabdingbar sind; 

 5. bittet alle Staaten der Region, sich an den Aktivitäten 
des Regionalzentrums zu beteiligen, Punkte zur Aufnahme in 
seine Tagesordnung vorzuschlagen und dabei von den Mög-
lichkeiten des Zentrums stärkeren und besseren Gebrauch zu 
machen, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen 
die internationale Gemeinschaft derzeit konfrontiert ist, damit 
die Ziele der Charta der Vereinten Nationen im Hinblick auf 
Frieden, Abrüstung und Entwicklung verwirklicht werden; 

 6. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über den 
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung161 und 
unterstützt die Rolle des Regionalzentrums bei der Förderung 
 
161 A/56/183. 

dieser Belange in der Region, die es im Rahmen seines Man-
dats zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung im Hinblick auf Frieden und Abrüstung wahrnimmt; 

 7. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Staaten in der lateinamerikanischen und karibischen Region, 
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen und die Stiftungen, freiwillige Beiträge zur 
Stärkung des Regionalzentrums, seines Aktivitätenprogramms 
und dessen Durchführung zu entrichten; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum im 
Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstüt-
zung zu gewähren, damit es sein Aktivitätenprogramm man-
datsgemäß durchführen kann; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 10. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Latein-
amerika und in der Karibik" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution F 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)162. 

F 

REGIONALZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN 

UND ABRÜSTUNG IN ASIEN UND IM PAZIFIK 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/39 D vom 
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989, 
mit denen sie das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Asien mit Sitz in Katmandu einge-
richtet und es in "Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik" umbenannt 
hat, dessen Auftrag darin besteht, Mitgliedstaaten der asia-
tisch-pazifischen Region auf Ersuchen bei Initiativen und ande-
ren einvernehmlich vereinbarten Aktivitäten zur Durchführung 
von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung 
durch die entsprechende Verwendung der verfügbaren Ressour-
cen fachliche Unterstützung zu gewähren, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs152, 
in dem er seine Überzeugung bekundet, dass das Mandat des 
Regionalzentrums weiterhin gültig ist und dass das Zentrum ein 
nützliches Instrument zur Förderung eines Klimas der Zusam-
menarbeit in der Zeit nach dem Kalten Krieg sein könnte, 
 
162 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Australien, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, 
China, Demokratische Volksrepublik Korea, Fidschi, Indien, Indonesien, 
Japan, Kambodscha, Kasachstan, Kirgisistan, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Malaysia, Malediven, Marshallinseln, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Mongolei, Myanmar, Nauru, Nepal, Neuseeland, Paki-
stan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Republik Korea, Samoa, Sri Lanka, 
Tadschikistan, Thailand, Tonga, Usbekistan, Vanuatu und Vietnam. 
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 feststellend, dass die Aufgabe des Regionalzentrums, die 
darin besteht, den Mitgliedstaaten bei der Auseinandersetzung 
mit den in der Region neu auftretenden Problemen der Sicher-
heit und der Abrüstung behilflich zu sein, durch die Entwick-
lungen in der Zeit nach dem Kalten Krieg stärker in den Vor-
dergrund getreten ist, 

 in Würdigung der nutzbringenden Tätigkeit des Regional-
zentrums bei der Anregung eines regionalen und subregionalen 
Dialogs mit dem Ziel verstärkter Offenheit, Transparenz und 
Vertrauensbildung sowie der Förderung der Abrüstung und der 
Sicherheit durch die Veranstaltung regionaler Tagungen, was in 
der asiatisch-pazifischen Region inzwischen allgemein als 
"Katmandu-Prozess" bekannt ist, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an das Regionalzentrum für 
die Veranstaltung der dreizehnten regionalen Abrüstungstagung 
in Asien und im Pazifik, die vom 9. bis 11. März 2001 in Kat-
mandu stattfand, der regionalen Abrüstungstagung der Verein-
ten Nationen zum Thema "Ein Weg zur Abrüstung in der Re-
gion des Pazifik", die vom 27. bis 30 März 2001 in Wellington 
stattfand, und der Tagung der Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Abrüstungsfragen zum Thema "Die asiatisch-
pazifische Region: Verlagerung der Schwerpunkte bei Sicher-
heit und Abrüstung im 21. Jahrhundert", die vom 28. bis 
31. August 2001 in Kanazawa (Japan) abgehalten wurde, 

 die Anregung begrüßend, dass ein Aus- und Fortbildungs-
programm für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik 
für junge Menschen unterschiedlichen Hintergrunds eingerich-
tet werden könnte, das aus freiwilligen Beiträgen zu finanzieren 
wäre, 

 in Anbetracht der wichtigen Rolle, die das Regionalzentrum 
bei der Unterstützung der regionalspezifischen Initiativen der 
Mitgliedstaaten innehat, namentlich seine Unterstützung der 
auf die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Zentralasien 
sowie auf die internationale Sicherheit und den kernwaffenfrei-
en Status der Mongolei gerichteten Tätigkeiten, einschließlich 
der Abhaltung einer von den Vereinten Nationen getragenen 
Tagung nichtstaatlicher Sachverständiger zum Thema "Mittel 
und Wege zur Stärkung der internationalen Sicherheit und des 
kernwaffenfreien Status der Mongolei", die am 5. und 6. Sep-
tember 2001 in Sapporo (Japan) stattfand,  

 unter besonderer Würdigung der wichtigen Rolle, die Nepal 
als dem Staat zukommt, in dem das Regionalzentrum seinen 
Sitz hat, 

 1. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die 
anstehenden Tätigkeiten und die weitere Stärkung des Regio-
nalzentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 
in Asien und im Pazifik; 

 2. unterstreicht die Bedeutung des "Katmandu-Pro-
zesses" als eines wirksamen Mittels für den Aufbau der Praxis 
eines gesamtregionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs; 

 3. dankt für die politische Unterstützung und die freiwil-
ligen finanziellen Beiträge, die das Regionalzentrum weiterhin 
erhält und die für seinen Fortbestand unabdingbar sind; 

 4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Mitgliedstaaten in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an 
die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mit-
telquelle des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitäten-
programms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu ent-
richten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, unter Hinweis auf Zif-
fer 6 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung vom 
15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen der 
vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstützung bei der 
Durchführung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren; 

 6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, sicher-
zustellen, dass das Regionalzentrum seinen Betrieb in Katman-
du innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung des 
Gaststaatsabkommens aufnehmen kann, und sein wirksames 
Tätigsein zu ermöglichen;  

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

RESOLUTIONEN 56/26 A und B 

56/26. Überprüfung der Durchführung der Empfeh-
lungen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung 

Resolution A 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/538, Ziffer 11)163. 

A 

BERICHT DER ABRÜSTUNGSKOMMISSION 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion164, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De-
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom 
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994, 
50/72 D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezember 
1996, 52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom 4. De-

 
163 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Bolivien, Bulgarien, Finnland, 
Ghana, Jamaika, Myanmar, Nepal, Schweden, Südafrika und Ukraine. 
164

 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/56/42). 


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	58bd-2.pdf
	58bd-2.pdf
	58/197. Internationaler Handel und Entwicklung
	58/202. Internationales Finanzsystem und Entwicklung
	58/203. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung
	58/204. Rohstoffe
	58/206. Die Frau und die Entwicklung
	58/207. Erschließung der Humanressourcen
	58/208. Internationale Migration und Entwicklung
	58/212. Übereinkommen über die biologische Vielfalt
	58/215. Naturkatastrophen und Anfälligkeit
	58/216. Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
	58/231. Öffentliche Verwaltung und Entwicklung


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005





